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BRANDE SIND VERMEIDBAR

Die Ursachen fiir die rund 20000 Brinde pro Jahr sind
weitgehend bekannt. Rund ein Viertel davon geht auf man-
gelnde Vorsicht zuriick. Durch richtige Planung von Ge-
bauden und durch gewisse Verhaltensregeln lassen sich die
Risiken senken.

Zwischen zwanzig und fiinfzig Menschen verlieren jihrlich
bei Brinden ihr Leben. Der Sachschaden betrigt in der
Schweiz pro Jahr rund 500 Millionen Franken. Nur durch
ausgewogene Brandschutzkonzepte konnen diese Auswir-
kungen in Grenzen gehalten werden. Die entsprechenden
Anforderungen miissen be-
reits in der Phase der Vor-
projektierung in die Pla-
nung mit einbezogen wer-
den. Ausgehend von einem
Gefihrdungsbild hat der
Planer ein Brandschutz-
konzept zu erarbeiten.
Hiufig sind auch Uberle-
gungen des  Umwelt-
schutzes und der sparsamen
Energieversorgung  damit
verkniipft.

Fiir die Festlegung der ein-
zelnen Massnahmen sind

folgende  Aspekte aus-

schlaggebend:

o Nutzung und Art des
Gebiudes

o Lage, Grosse, Grundfliche und Hohe des Gebaudes

0 Personenbelegung

o Brennbarkeit von Gebdude und Inhalt

o Wabhrscheinlichkeit eines Brandausbruchs (vorhandene
Ziindquellen)

o Brandbekimpfungsmoglichkeit
lichkeit)

© Nachbarschafts- und Umweltgefihrdung

(inklusive  Zuging-

Brandschutzvorkehrungen sind Investitionen. Mit steigen-
den Investitionskosten wird ein hoherer Schutzgrad er-
reicht, die Wahrscheinlichkeit eines Brandfalls nimmt ab. Es
handelt sich bei der Festlegung des Schutzgrades um einen
volkswirtschaftlichen Optimierungsprozess, die Summe
von Brandschutzinvestitionen und Brandschidden soll ge-
samthaft minimal bleiben. Deshalb sind Brandschutzinve-
stitionen auch dann sinnvoll, wenn sie mit Kosten verbun-
den sind. Wihrend sich bei kleineren Objekten kaum

Jeder vierte Brand geht auf mangelnde Vorsicht zuriick

Mehrkosten ergeben, konnen diese Ausgaben bei mittleren
Gebiuden 1 bis 20 Prozent der Erstellungskosten betragen.
Bedeutende Brandschidden ereignen sich immer wieder bei
Bauarbeiten. Die Brandgefahren in der Bauphase sind viel-
faltig: Die entsprechenden Schutzeinrichtungen sind noch
nicht funktionstiichtig und die einzelnen Brandabschnitte
erst teilweise ausgebildet. Zudem haben Unbefugte meist
ungehinderten Zutritt. Brandverhiitung bei Bauarbeiten ist
deshalb ein Fithrungsproblem mit bedeutender Prioritit.

HERAUSFORDE -
RUNG FUR DEN
PLANER  Brandschutz
ist bereits im Gebdudekon-
zept vorzusehen. Die Rand-
bedingungen der entspre-
chenden Vorschriften kén-
nen nicht ohne weiteres
nachtréglich in jedes Kon-
zept eingebaut werden. Bei
komplexen Planungen ist es
deshalb ratsam, bereits in
der Phase der Vorprojektie-
rung den Kontakt zur kan-
tonalen Brandschutzbehor-
de zu suchen. Folgende
bauliche Massnahmen sind
zu berticksichtigen:
© Feuerwiderstand der Tragkonstruktion und der Umfas-
sungswinde
© Unterteilung in Brandabschnitte
o Liange und Anordnung der Fluchtwege
© Vertikalverbindungen und Offnungen

Brandschutz ist auch bei bereits bestehenden Gebéuden ein
wichtiges Thema. Im Rahmen der Sanierung von Altbauten
stellt der Eigentiimer oder dessen Vertreter ein Baugesuch.
Im Laufe des Bewilligungsverfahrens nimmt auch die
Feuerpolizei dazu Stellung und trifft ihre Verfiigungen.
Grundsitzlich sind die technischen Bestimmungen anzu-
wenden, die auch fiir den Neubau gelten. Die Brandschutz-
behorde hat unter bestimmten Voraussetzungen auch fiir
bestehende Gebidude die Moglichkeit, zusitzliche Massnah-
men zu fordern. Die Sanierung ohne Umbauabsicht des Ei-
gentiimers ist dann geboten, wenn durch den Fortbestand
des Zustandes, der sich durch eine Vorschriftsinderung als
rechtswidrig erweist, eine ernsthafte und unmittelbare Ge-
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fahr fiir die Bewohner/innen von einem Gebdude ausgeht.
Entscheidende Bedeutung kann auch Fragen der Haustech-

VORSICHTSMASSNAHMEN IM
HAUSHALT

Brandstiftungen sind von der sich bietenden
Gelegenheit gepragt. Schliessen Sie deshalb
Haustiiren, Erdgeschossfenster sowie Keller-
und Estrichtiiren in Mehrfamilienhdusern
auch tagsiiber ab.

Lagern Sie Zeitungen, Abfallpapier sowie
leicht brennbare Materialien und Fliissig-
keiten in einem separaten, abschliessbaren
Raum.

Deponieren Sie Kehrichtsicke erst kurz vor
dem Abholen im Freien.

Stapeln Sie Brennholz nicht in unmittelbarer
Hausnihe.

Versehen Sie Abfallcontainer mit einem Vor-
hingeschloss.

Streichholzer und Feuerzeuge diirfen fiir
Kinder nicht erreichbar sein, ebensowenig
brennbare Fliissigkeiten und Chemikalien.
Sprechen Sie mit Threm Kind méglichst friih-
zeitig tiber Gefahren, die durch Feuer ent-
stehen konnen.

Geben Sie ilteren Kindern die Moglichkeit,
unter Threr Aufsicht den Umgang mit Feuer
zu erlernen. Nutzen Sie Gelegenheiten, ge-
meinsam mit Threm Kind Feuer zu machen
(zum Beispiel auf dem Grillplatz), und
erkliren Sie ihm dabei die Gefahren.

(aus: «Sicherheitsratgeber»; herausgegeben von
der Schweizerischen Koordinationsstelle fiir Ver-
brechensbekampfung)

nik (wirme- und lufttech-
nische Anlagen, Aufziige),
der  Brandschutzeinrich-
tungen (Brandmeldeanla-
gen, Sprinkleranlagen, sta-
tiondre  Gasloschanlagen)
sowie der Loschwasserver-
sorgung zukommen.

MATERIALIEN Die
Anforderungen an Produk-
te und Materialien sind in
den Wegleitungen fiir Feu-
erpolizeivorschriften festge-
halten. In der Praxis stellt
sich aber immer wieder die
Frage, mit welchen Produk-
ten die gestellten Auflagen
des Brandschutzes erfiillt
werden kénnen. Aufgrund
des Urteils verschiedener
Fachkommissionen publi-
ziert die Vereinigung Kan-
tonaler Feuerversicherun-
gen VKEF jihrlich die zuge-
lassenen  Produkte im
Brandschutzregister VKE
Diese Organisation nimmt
seit Jahren im Auftrag der
Kantone die gesamtschwei-
zerische Koordination im
Brandschutz wahr. An und
fiir sich sind die Kantone

fir den Erlass der Brandschutzvorschriften zustindig. Weil
aber das Bediirfnis nach Vereinheitlichung gross ist, hat die
VKF in einer Broschiire unter dem Titel «Brandschutz-
norm» die wichtigsten Grundsitze verankert. Der Stand der
Technik ist in den erginzenden Brandschutzrichtlinien ge-
regelt. Die Brandschutznorm ist bereits verabschiedet, die
Fertigstellung aller Brandschutzrichtlinien wird aber nicht
vor Ende 1993 erfolgen. Die Unterlagen konnen bei der
VKEF (Adresse untenstehend) in deutscher und franzosi-
scher Sprache bezogen werden. Eine italienische Uberset-
zung wird spiter folgen.

Wihrend bauliche Massnahmen ihre Wirkung meist auf
lange Sicht erfiillen, ist fiir technische Einrichtungen der re-
gelmissige Unterhalt von entscheidender Bedeutung. Die
Brandsicherheit muss zudem durch organisatorische Vor-
kehrungen, richtige Verhaltensregeln und eine laufende
Kontrolle immer wieder neu erarbeitet werden.

Die Broschiire «Brandschutznorm» sowie ein Verzeichnis aller
kantonalen Feuerpolizeibehdrden und weitere Auskiinfte sind
erhéltlich bei:

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF,
Bundesgasse 20, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031/320 22 20.

Mehr SICHERHEIT bei Wohnungsabschlusstiiren!

Dadurch kann das Betreten der Wohnung durch unerwiinschte Personen

verhindert werden!

SCHANIS-

mit

SPERRBUGEL

ermdglichen spaltbreites Offnen der Tiiren in gesicherter Position.

Prospekte und Bezugsquellennachweis durch den Hersteller

SCHANN

Schlossfabrik SCHULTE & CO., CH-8718 Schénis
Telefon 058 37 14 84

SICHERHEITS-
ZUSATZSCHLOSSER

Telefax 058 37 19 09

Zum Thema
Planen und Bauen:

Die Zukunft der
Erde mitgestalten
braucht Mut, Ideen
und Verantwortung.

Wir uhernehmen
unseren Teil.

%

Volketswil
Olten
Lausanne

Das Haus der Hauser.



	Brände sind vermeidbar

